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RS OGH 1998/5/6 2Ob508/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.05.1998

Norm

ABGB §608

ABGB §647

ABGB §662

ABGB §726

Rechtssatz

Ein Vermächtnis über eine Liegenschaft, die unter eine deikommissarische Substitution auf den Überrest fällt, ist

gültig im Sinne des § 647 ABGB, wenn es weder an der Testierfähigkeit des Erblassers, noch an der Erbfähigkeit des

Bedachten oder an der Formgültigkeit der letztwilligen Verfügung mangelt.
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